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Steuern Recht Wirtschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat Februar 2008 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl aktueller 
Urteile und Entscheidungen aus den Themenbereichen Steuern, Wirtschaft 
und Recht zusammengestellt.

Seit einigen Jahren verlangt die Finanzverwaltung bei Außenprüfungen den 
Zugriff auf die elektronischen Daten der Buchführung und auch auf andere 
Daten, wie Ausgangs- und Eingangsrechnungen, wenn diese elektronisch 
 gespeichert werden. In einem Aussetzungsbeschluss hat der Bundesfi nanz-
hof entschieden, dass der Zugriff zulässig ist.

Aufwendungen für den Besuch von Kindern geschiedener oder getrennt 
lebender Eltern können sehr hoch werden, wenn die Kinder weit entfernt 
beim Expartner wohnen. Die Kosten können steuerlich nicht geltend gemacht 
werden, weil sie der privaten Lebensführung zugerechnet werden.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen 
Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!

02/2008

Kapitalgesellschaften

Offenlegungspfl ichten von Jahres-
abschlüssen zum 31.12.2007

Für Geschäftsjahre, die nach dem 
31.12.2005 begonnen hatten, endete 
am 31.12.2007 die Frist zur Veröffent-
lichung des Jahresabschlusses z. B. 
einer GmbH oder einer GmbH & Co. 
KG. Bis zu diesem Stichtag mussten 
diese Unternehmen ihren Jahresab-
schluss 2006 beim elektronischen 
Bundesanzeiger einreichen.

Während Kapitalgesellschaften bisher 
kaum mit Sanktionen zu rechnen hat-
ten, wenn sie ihre Jahresabschlüsse 
vor dem 01.01.2006 nicht einreichten, 
müssen sie nach In-Kraft-Treten des
Gesetzes über elektronische Handels-
register und Genossenschaftsregis-
ter sowie das Unternehmensregister 
(EHUG) mit Ordnungsgeldern rech-
nen, wenn sie ihre Jahresabschlüsse 
nicht einreichen.

Das Bundesamt für Justiz wird die 
Kapitalgesellschaften und auch die 
GmbH & Co. KGn von Amts wegen 

 1  Für den abgelaufenen Monat.

 2  Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlänge-
  rung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern
  mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene
  Kalendervierteljahr.

 3  Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteuer-
  anmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des  
  dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats
  (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt
  der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist
  der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis
  der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumnis-
  zuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so früh-
  zeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto
  des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

 4  Bei Zahlung durch Scheck ist ab dem 01.01.2007 zu
  beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang
  des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte
  stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

 5  Seit 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozial-
  versicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten
  Bank arbeitstag des laufenden Monats vorgezogen
  worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, emp-
  fi ehlt sich das Lastschriftverfahren. Ab 1. Januar 2008
  gilt bei allen Krankenkassen ein einheitlicher Abgabe-
  termin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann
  bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die
  jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die
  Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt,
  sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor
  dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt
  werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf
  einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Termine Steuern/Sozialversicherung Februar/März 2008

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T

Lohn-/Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 1 11.02.2008 10.03.2008

Einkommensteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag Entfällt 10.03.2008

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag Entfällt 10.03.2008

Umsatzsteuer   11.02.2008 2 10.03.2008

Umsatzsteuer -Sondervorauszahlung 11.02.2008 Entfällt

Ende der Schonfrist             Überweisung 3
obiger Steuerarten
bei Zahlung durch:                         Scheck 4

14.02.2008 13.03.2008

08.02.2008 07.03.2008

Gewerbesteuer 15.02.2008 Entfällt

Grundsteuer 15.02.2008 Entfällt

Ende der Schonfrist             Überweisung 3
obiger Steuerarten
bei Zahlung durch:                         Scheck 4

18.02.2008 Entfällt

12.02.2008 Entfällt

Sozialversicherung 5

Bei Sozialversicherung entfällt die Schonfrist 27.02.2008 27.03.2008

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag
Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige
Finanzamt abzuführen.

Viel Spaß bei der Lektüre wünschen
SBC Steuerberater Rechtsanwälte



auffordern, den Jahresabschluss für 
nach dem 31.12.2005 begonnene 
Geschäftsjahre innerhalb von sechs 
Wochen einzureichen und ein Ord-
nungsgeld androhen. Mit der Anfor-
derung ist gleichzeitig eine Mahnge-
bühr fällig, die auch nach verspäteter 
Einreichung nicht erlassen bzw. an-
gerechnet wird.

Das Ordnungsgeld wird bei erstma-
ligem Nichtnachkommen der Veröf-
fentlichung voraussichtlich 2.500 € be-
tragen. Wenn nicht veröffentlicht wird,
kann es mehrfach festgesetzt wer-
den und bis zu 25.000 € betragen.

Für spätere Geschäftsjahre ist eben-
falls mit diesen Regelungen zu rechnen.

Arbeitgeber/-nehmer

Übernahme der Kosten für
Rückentrainingsprogramm durch 
Arbeitgeber kein Arbeitslohn

Die Aufwendungen eines Arbeit-
gebers für ein Rückentrainingspro-
gramm führen nicht zu steuerpfl ich-
tigem Arbeitslohn. Voraussetzung ist 
jedoch, dass die Maßnahmen nach-
weislich gesundheitsfördernd sind 
und die Belastung durch die Tätigkeit 
der Arbeitnehmer lindern helfen.

Nach Ansicht des Bundesfi nanzhofs 
ist dies z. B. bei Arbeitnehmern ge-
geben, die durch ihre Bildschirmtätig-
keit besonderen Beanspruchungen 
ausgesetzt sind. Der Arbeitgeber ver-
folgt mit seiner Zuwendung ein ganz 
überwiegend eigenbetriebliches In-
teresse. Solche Zuwendungen sind 
zwar durch den Betrieb veranlasst, 
stellen aber keine Gegenleistung für 
die Dienste des Arbeitnehmers dar. 
Für den Bereich der Gesundheits-
fürsorge dürfte dies ganz allgemein 
gelten.

Schwarzarbeit lohnt nicht:
Nachzahlungen von Arbeitnehmer-
anteilen zur Sozialversicherung 
führen zu zusätzlichem steuer-
pfl ichtigen Arbeitslohn

Ein Arbeitgeber hatte Arbeitnehmer 
schwarz beschäftigt. Er führte weder 

die auf den ausgezahlten Arbeitslohn 
entfallende Lohnsteuer an das Finanz-
amt noch die Sozialversicherungsbei-
träge an die Sozialversicherungsträ-
ger ab. Im Rahmen eines späteren 
Strafverfahrens war Einigung über 
die Höhe der nachzuentrichtenden 
Lohnsteuer und Sozialversicherungs-
beiträge erzielt worden. Die Beträ-
ge wurden auch gezahlt. Anlässlich 
einer Jahre später durchgeführten 
weiteren Lohnsteuerprüfung fi el dem 
Prüfer auf, dass die aus dem Strafver-
fahren resultierenden Arbeitnehmer-
anteile zur Sozialversicherung nicht 
an die betroffenen Arbeitnehmer wei-
terbelastet worden sind. Er unter-
warf aus diesem Grund die nicht wei-
terbelasteten Arbeitnehmerbeiträ-
ge als zusätzlichen Arbeitslohn der 
Lohnsteuer.

Die Richtigkeit dieses Vorgehens 
wurde durch den Bundesfi nanzhof 
bestätigt. Zum Arbeitslohn gehören 
alle Vorteile, die für eine Beschäfti-
gung gewährt werden. Das sind alle 
eingeräumten geldwerten Vorteile, 
die durch das individuelle Dienstver-
hältnis veranlasst sind. Dies gilt auch 
für vom Arbeitgeber nachentrichtete 
Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialver-
sicherung. Mit der Übernahme des 
Arbeitnehmeranteils wendet der Ar-
beitgeber dem Arbeitnehmer über 
den Bruttolohn hinaus einen zusätz-
lichen geldwerten Vorteil zu. Der
Arbeitnehmer ist endgültig von der so-
zialversicherungsrechtlichen Beitrags-
last befreit. Unerheblich ist, aus wel-
chen Gründen der Arbeitgeber die
Arbeitnehmeranteile übernimmt.

Neuregelung des Reisekostenrechts
durch die Lohnsteuer-Richtlinien
2008

Bundestag und Bundesrat haben die 
Lohnsteuer-Richtlinien 2008 (LStR 

2008) beschlossen. Die Lohnsteuer-
Richtlinien 2008 sind beim Steuer-
abzug vom Arbeitslohn für Lohnzah-
lungszeiträume anzuwenden, die nach
dem 31.12.2007 enden, und für sons-
tige Bezüge, die dem Arbeitnehmer 
nach dem 31.12.2007 zufl ießen.

Die LStR 2008 enthalten unter ande-
rem Änderungen des Reisekosten-
rechts, die überwiegend auf neuer 
Rechtsprechung des Bundesfi nanz-
hofs basieren.

Reisekostenbegriff

Reisekosten sind Fahrtkosten, Ver-
pfl egungsmehraufwendungen, Übernach-
tungskosten und Reisenebenkosten, 
wenn diese durch eine „berufl ich 
veranlasste Auswärtstätigkeit“ des 
Arbeitnehmers entstehen. Auswärts-
tätigkeit ist die berufl iche Tätigkeit 
außerhalb der Wohnung und an kei-
ner regelmäßigen Arbeitsstätte. Sie 
liegt auch vor, wenn der Arbeitneh-
mer typischerweise nur an ständig 
wechselnden Tätigkeitsstätten oder 
auf einem Fahrzeug tätig wird. Der 
neue Begriff der Auswärtstätigkeit 
lässt so die bisherige Unterscheidung 
in Dienstreise, Einsatzwechsel  und 
Fahrtätigkeit entfallen.

Regelmäßige Arbeitsstätte ist der 
ortsgebundene Mittelpunkt der dau-
erhaft angelegten berufl ichen Tätig-
keit des Arbeitnehmers. Es muss 
sich nicht um eine Einrichtung des Ar-
beitgebers handeln, so dass darunter 
auch häusliche Arbeitszimmer fallen. 
Art, Umfang und Inhalt der Tätigkeit 
am Betrieb des Arbeitgebers sind 
nicht mehr maßgebend. Die regel-
mäßige Arbeitsstätte muss aber mit 
einer gewissen Nachhaltigkeit auf-
gesucht werden, durchschnittlich im 
Kalenderjahr an einem Arbeitstag je 
Arbeitswoche.

Steuerfreie Erstattung

Bei einer vorübergehenden Auswärts-
tätigkeit an einer anderen betrieb-
lichen Einrichtung des Arbeitgebers 
wird diese nicht zur regelmäßigen 
Arbeitsstätte. Damit können Fahrt-
kosten für die berufl ich veranlasste
vorübergehende Auswärtstätigkeit auch
für einen längeren Zeitraum als drei 
Monate steuerfrei erstattet werden. 



Wie lange „vorübergehend“ ist, wird 
nicht geregelt. Im Zweifel müsste 
eine Anrufungsauskunft eingeholt 
werden.

Für die Einsatzwechseltätigkeit regel-
ten die Lohnsteuer-Richtlinien eine 
Entfernungsgrenze von 30 km. Diese 
Grenze entfällt. Der steuerfreie Fahrt-
kostenersatz ist so ohne Rücksicht 
auf die Entfernung zwischen Woh-
nung und Einsatzstelle möglich.

Die Dreimonatsfrist gilt nach wie vor 
für die Erstattung von Verpfl egungs-
mehraufwendungen. Wird eine aus-
wärtige Tätigkeitsstätte aber an nicht 
mehr als (ein bis) zwei Tagen wö-
chentlich aufgesucht, ist sie nicht der 
bisherigen Tätigkeitsstätte gleichge-
ordnet und die Dreimonatsfrist gilt 
nicht.

Ist bei Übernachtungskosten der Ver-
pfl egungsanteil nicht gesondert aus-
gewiesen, kann nur ein geminderter 
Gesamtpreis erstattet werden. Der 
Gesamtpreis ist für Frühstück um 
20 %, für Mittag- und Abendessen 
um 40 % des für den Unterkunftsort 
maßgebenden Verpfl egungspausch-
betrags für eine mindestens 24-stün-
dige Abwesenheit zu kürzen.

Umsatzsteuer

Verspätet erbrachter Buchnachweis
einer innergemeinschaftlichen 
Lieferung schließt Steuerbefreiung 
nicht aus

Der Europäische Gerichtshof hat ent-
schieden, dass die deutsche Finanz-
verwaltung die Befreiung einer in-
nergemeinschaftlichen Lieferung von
der Umsatzsteuer nicht allein mit 
der Begründung versagen darf, dass 
der Unternehmer den erforderlichen
Buchnachweis verspätet erbracht hat.

Das nationale Recht macht die Steuer-
befreiung von umfangreichen, genau 
bezeichneten Aufzeichnungen ab-
hängig, die laufend und unmittelbar 
nach Ausführung des jeweiligen Um-
satzes vorzunehmen sind. Andern-
falls wird die Umsatzsteuerbefreiung 
nicht gewährt. Nach Auffassung des 
Europäischen Gerichtshofs ist eine 
tatsächlich ausgeführte innergemein-

schaftliche Lieferung auch dann um-
satzsteuerfrei, wenn die Nachweise 
verspätet erbracht werden. Die Tat-
sache allein, dass der Unternehmer 
formelle Pfl ichten verletzt hat, recht-
fertigt es nicht, die Umsatzsteuerfrei-
heit innergemeinschaftlicher Lieferun-
gen zu versagen.

Über- oder Doppelzahlungen eines 
Kunden sind umsatzsteuerliches 
Entgelt

Nach Auffassung des Bundesfi nanz-
hofs gehören Über- oder Doppel-
zahlungen zum Entgelt. Sie erhöhen 
deshalb die Umsatzsteuerschuld des 
Unternehmers im Zeitpunkt der Lei-
stung bzw. Vereinnahmung.

Zahlt der Unternehmer später den 
zu viel gezahlten Betrag zurück, min-
dert sich seine Umsatzsteuer für den
Voranmeldungszeitraum der Rückzah-
lung.

Eltern

Aufwendungen eines Elternteils 
für Besuche seiner bei dem 
anderen Elternteil lebenden 
Kinder keine außergewöhnliche 
Belastung

Nach einer Entscheidung des Bun-
desfi nanzhofs sind Aufwendungen 
für Besuche von Kindern, die beim 
geschiedenen Ehegatten leben, kei-
ne außergewöhnliche Belastung. 
Diese Aufwendungen sind durch 
die Gewährung von Kinderfreibe-
trägen oder Zahlung von Kindergeld 
abgegolten.

Im entschiedenen Fall hatte die ge-
schiedene Ehefrau die Kinder mit in 
die USA genommen. Der Vater hat-
te für den Besuch der Kinder meh-
rere Tausend Euro aufgewendet.

Das von ihm für die Kinder in den 
USA gezahlte Schuldgeld war auch
nicht als Sonderausgaben abzugs-
fähig, da die Kinder weder in 
Deutschland noch in einem der 
Mitgliedsstaaten der EU zur Schule 
gingen.

Unternehmer

Freibetrag für Veräußerungs-
gewinne nur nach Vollendung des 
55. Lebensjahrs

Zu den steuerpfl ichtigen Einkünften 
gehören auch Gewinne aus der Ver-
äußerung und Aufgabe von Betrieben 
und Teilbetrieben. Dem Veräußerer 
steht ein Freibetrag in Höhe von 
45.000 € zu, wenn er das 55. Lebens-
jahr vollendet hat. Der Freibetrag er-
mäßigt sich um den Betrag, um den 
der Veräußerungsgewinn 136.000 € 
übersteigt. Der Freibetrag wird nur 
einmal gewährt und nur berücksich-
tigt, wenn der Veräußerer dies be-
antragt. Nicht verbrauchte Teile des 
Freibetrags können nicht bei einer 
anderen Veräußerung in Anspruch 
genommen werden. Die Gewährung 
des Freibetrags ist ausgeschlossen, 
wenn für eine Veräußerung oder 
Aufgabe, die nach dem 31.12.1995 
erfolgt ist, ein Freibetrag (nach altem 
Recht) bereits gewährt worden ist.

Nach einem Urteil des Finanzgerichts 
Münster setzt die altersabhängige 
Gewährung des Freibetrags voraus, 
dass der Veräußerer spätestens im 
Zeitpunkt der Veräußerung (des Er-
füllungsgeschäfts) das 55. Lebens-
jahr vollendet hat.

Der Freibetrag wird auch gewährt, 
wenn der Veräußerer vor Vollendung 
des 55. Lebensjahres im sozialver-
sicherungsrechtlichen Sinne dauernd 
berufsunfähig ist. Das Merkmal der 
dauernden Berufsunfähigkeit muss 
bereits im Zeitpunkt der Veräußerung 
vorliegen.

Der Bundesfi nanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Zugriff des Finanzamts auf
EDV-Buchführung bei einer Außen-
prüfung zulässig

Nach einer Entscheidung des Bun-
desfi nanzhofs ist nicht ernstlich 
zweifelhaft, dass sich das Datenzu-
griffsrecht der Finanzverwaltung auf 
sämtliche Konten der Finanzbuch-
haltung erstreckt und der Steuerbür-
ger verpfl ichtet ist, in elektronischen 
Formaten gespeicherte Ein- und Aus-
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gangsrechnungen mit Hilfe seines 
EDV-Systems am Bildschirm lesbar 
zu machen.

Im zu entscheidenden Fall war es 
bei einer Außenprüfung zum Streit 
darüber gekommen, in welchem Um-
fang die Finanzverwaltung auf die 
EDV-Buchhaltung zugreifen dürfe. 
Das geprüfte Unternehmen verwei-
gerte dem Prüfer den Zugriff auf die 
Konten „Drohverlustrückstellungen 
aus schwebenden Geschäften“ und 
„nichtabzugsfähige Betriebsausga-
ben“, weil eine Prüfung dieser Konten 
allenfalls zur Festsetzung einer nied-
rigeren Steuer führe. Die elektronisch 
gespeicherten Ein- und Ausgangs-
rechnungen wollte das Unternehmen 
nicht über sein EDV-System lesbar 
machen und bot stattdessen den 
Ausdruck auf Papier an.

Der Bundesfi nanzhof gab dem Fi-
nanzamt Recht. Die Entscheidung 
ist im Verfahren des einstweiligen 
Rechtsschutzes ergangen, weil das 
Unternehmen die Anordnung des 
Finanzamts nicht befolgen wollte. Es 
bleibt abzuwarten, wie der Bundes-
fi nanzhof im Hauptsacheverfahren 
entscheidet.

Künstlersozialversicherung:
Senkung des Vomhundertsatzes 
zum 01.01.2008

Die Künstlersozialabgabe ist von Un-
ternehmen zu zahlen, die die Arbei-
ten selbstständiger Künstler oder Pu-
blizisten verwerten. Die Abgabesätze 
werden jedes Jahr bis zum 30.09. 
vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales für das Folgejahr fest-
gelegt. Im Jahr 2007 betrug der Bei-
tragssatz 5,1 %. Zum 01.01.2008 wird 
dieser auf 4,9 % gesenkt.

Bemessungsgrundlage ist grundsätz-
lich die Summe der an selbstständige 
Künstler oder Publizisten geleisteten 
Entgelte ohne Umsatzsteuer, aber 
inkl. sämtlicher Auslagen und Neben-
kosten. Damit sind Gagen, Honorare 
und Tantiemen, aber eben auch Tele-
fon- und Materialkosten als Neben-
kosten gemeint.

Nicht abgabepfl ichtig sind z.B. steuer-
freie Aufwandsentschädigungen (z. B.
für Reise- und Bewirtungskosten) oder

Entgelte, die im Rahmen der sog. 
Übungsleiterpauschale gezahlt werden.

Grundstückseigentümer/
Vermieter

Aufwendungen für ein Schadstoff-
Gutachten sind als Werbungskosten
abzugsfähig

Aufwendungen für ein Schadstoff- 
Gutachten können nach einem Ur-
teil des Bundesfi nanzhofs als Wer-
bungskosten bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung berück-
sichtigungsfähig sein. Voraussetzung 
ist, dass die Aufwendungen durch 
die Einkunftsart veranlasst wurden. 
Eine derartige Veranlassung liegt vor, 
wenn objektiv ein wirtschaftlicher Zu-
sammenhang mit der auf Vermietung 
und Verpachtung gerichteten Tätigkeit 
besteht und subjektiv die Aufwen-
dungen zur Förderung der Nutzungs-
überlassung gemacht werden. Eine 
direkte oder unmittelbare Veranlas-
sung ist nicht erforderlich, eine mit-
telbare Veranlassung genügt.

Die vorstehenden Grundsätze gel-
ten auch für Aufwendungen, die den 
Grund und Boden betreffen. Der Be-
urteilung liegt der Gedanke zu Grun-
de, dass bei der Vermietung von Ge-
bäuden auch die damit verbundene 
Nutzungsüberlassung des Grund und 
Bodens zum Einkünftetatbestand ge-
hört.

Voraussetzung für die Abzugsfähig-
keit ist allerdings auch, dass es sich 
bei den Aufwendungen nicht um
nachträgliche Anschaffungs- oder Her-

stellungskosten handelt. Nicht ent-
scheidend ist, ob die getroffene Maß-
nahme zu einer Werterhöhung des 
Grundstücks führt.

Vom Vertrag abweichende
Mietfl äche ist ein Mangel

Weicht die im Mietvertrag angege-
bene Wohnfl äche erheblich von der 
vertraglich vereinbarten Fläche ab, so 
stellt dieser Umstand einen Mangel 
der Mietsache dar. Nach Auffassung 
des Landgerichts Münster liegt eine 
erhebliche Abweichung bei einer Dif-
ferenz von 10 % vor.

Nach Ansicht des Gerichts spricht bei 
einer solch erheblichen Abweichung 
zwischen vereinbarter und tatsäch-
licher Mietfl äche eine Vermutung für 
eine Beeinträchtigung der Gebrauchs-
tauglichkeit. Diese muss der Mieter 
deshalb nicht gesondert darlegen. 
Die Wohnfl äche hat für ein Mietver-
hältnis besondere Bedeutung, da sie 
Berechnungsgrundlage für die Vertei-
lung von Betriebskosten und Grund-
lage für ein Mieterhöhungsverlan-
gen ist. Zudem zahlt der Mieter eine 
überhöhte Miete. Allein aus diesem 
Grund entsteht ihm ein unmittelbarer 
wirtschaftlicher Schaden.


